
Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur beschließt zur teilweisen Deckung 
der Personalmehrkosten in Folge der Tariferhöhung an die Katholische 

Jugendagentur Bonn einen Betrag in Höhe von 13.203,93 € und an die Kinder- 
und Jugendbetreuung Meckenheim einen Betrag in Höhe von 54.163,07 € 

auszuzahlen. 
 
Dieser Beschluss wird unter dem Vorbehalt gefasst, dass den OGS-Trägern kein 

Ausgleich durch das Land NRW gezahlt wird. Zur Vermeidung einer Überdeckung 
ist in diesem Falle eine Verrechnung und ggfls. Rückerstattung vorzunehmen. 

 
 


